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 Der Vorstand der Abteilung Tennis 

Platzordnung 
1 VIDEOÜBERWACHUNG 

Um unrechtmäßige Nutzung und vorsätzliche Beschädigungen der Tennisanlage 

aufdecken zu können, wird der Tennisplatz videoüberwacht. Diese Aufzeichnun-

gen dienen ausschließlich zur Überprüfung der Einhaltung der Haus- und Platz-

ordnung und werden nach der Sichtung unmittelbar gelöscht. 

2 VOR DEM SPIELEN DEN PLATZ WÄSSERN 

Damit der Tennisplatz dauerhaft bespielbar bleibt, muss er vor jedem Spiel gewässert werden. Dies gilt 

nicht, wenn der Spielbereich vom Regen ausreichend Feuchtigkeit enthält. Auch während des Spielens 

muss der Boden nachgewässert werden, wenn dieser im Laufe des Spiels zu trocken wird. Ist der Platz 

von vornherein zu nass, so darf er nicht bespielt werden. 

3 NICHTVEREINSMITGLIEDER – SPIELLISTE 

Der Tennisplatz soll jedes Jahr in gut bespielbarem Zustand sein. Um dies zu gewährleisten, sind Auf-

wendungen nötig. Die Vereinsmitglieder zahlen hierfür ihre Mitgliedsbeiträge und leisten zusätzliche 

Arbeitsstunden. Nichtvereinsmitglieder leisten ihren Beitrag, indem sie Nutzungskosten für das Spielen 

auf dem Platz entrichten. Die Kosten betragen 15 Euro je Stunde pro Platz. Die nähere Berechnung inkl. 

der Abrechnung ist auf der Website des Vereins unter der Abteilung Tennis nachzulesen. 

Wenn Nichtvereinsmitglieder am Spiel beteiligt sind, gilt die Regel, sich VOR DEM SPIELEN in diese Liste, 

auf einem „Abrissstreifen“, einzutragen. Diese Liste befindet sich im unteren Bereich des Briefkastens, 

welcher am Holzschuppen, auf dem Tennisplatz, befestigt ist. Lediglich die Spieldauer und die entstan-

denen Gebühren werden nach dem Spielen eingetragen. Der fertig ausgefüllte Abrissstreifen muss nach 

dem Spielen abgerissen und in den Briefkasten eingeworfen werden. 

Wer sich an diese Regel nicht hält, verstößt gegen die Platzordnung und erfüllt gleichzeitig die Tatbe-

standsmerkmale des Betruges gem. §263 StGB bzw. des Erschleichens von Leistungen gem. §265a StGB. 

Der Vorstand entscheidet im Einzelfall über die anschließende Verfahrensweise bzgl. der Beendigung der 

Mitgliedschaft und einer Strafanzeige bei der zuständigen Verfolgungsbehörde. 

4 NACH DEM SPIELEN – PLATZ INSTAND SETZEN 

Nach dem Spielen sind die entstandenen Unebenheiten durch die am Zaun bereitgestellten Scharrierhöl-

zer zu entfernen. Hierbei ist unbedingt zu beachten, dass dabei nicht die Linien aus deren Fugen gelo-

ckert werden. Erst nachdem diese Löcher beseitigt wurden, muss vorzugsweise mit einem Holz-

Schleppnetz oder dem Tennisplatzbesen der komplette Bewegungsbereich abgezogen werden. 

5 ABSCHLIEßEN 

Jeder hat Sorge für die Verschlusssicherheit der einzelnen Objekte zu tragen. 


